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Behandlung 17. Dezember 2025 

25.063 BRG. Entlastungspaket 27 für den 
Bundeshaushalt (EP 27) 

Einleitung Die Umweltallianz hat in der Vernehmlassung und anlässlich der Anhörungen 
aufgezeigt, wie durch den Abbau klimaschädlicher Subventionen und 
Steuerabzüge das Budget ins Lot gebracht werden kann, ohne den vom 
Bundesrat vorgeschlagenen und von der Kommissionsmehrheit weitgehend 
übernommenen Kahlschlag im Bereich Umwelt, Klima und Energie. Die 
volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Entlastungspakets sind klar negativ, 
wie auch die Studie von BAKeconomics im Auftrag des Bundesrates gezeigt 
hat.  

Viele Anträge der Finanzkommission haben eine Auswirkung auf die Umwelt, 
wobei die Umweltallianz zu den relevantesten untenstehend Stellung 
nimmt. 

Empfehlung Die Umweltallianz empfiehlt: 

Massnahmen ohne Gesetzesänderung (Finanzplanfahne): 

1. EDA: Einfrieren der IZA-Ausgaben bis 2030: Minderheit II Hurni unterstützen 

14. UVEK: Erhöhung des Kostendeckungsgrads im regionalen 
Personenverkehr: Minderheit Maillard unterstützen  

15. UVEK: Kürzung bei den Verbundaufgaben im Umweltbereich um 10 
Prozent: Minderheit Zopfi unterstützen 

16. WBF: Kürzung der Qualitäts- und Absatzförderung: BR unterstützen 

20. UVEK: Kürzungen bei EnergieSchweiz: Minderheit Zopfi unterstützen 

21 Div. Kürzung der freiwilligen Beiträge an Europäische 
Weltraumorganisation (ESA) und an die übrigen internationalen 
Organisationen ausserhalb der IZA: Minderheit Hurni unterstützen 

22: Zusätzliche Massnahmen der FK-S, die nicht Teil der Botschaft sind: UVEK: 
Kürzung Kredit internationale Kommissionen und Organisationen 
(A231.0321): BR unterstützen 

 

 

 

 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20250063
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Massnahmen mit Gesetzesänderung (in der Reihenfolge der Fahne zum 
Bundesgesetz über das Entlastungspaket 2027 für den Bundeshaushalt, 
«Kap.» bezieht sich auf die Nummerierung der Gesetze, «Nr.» auf die 
Nummerierung der Massnahme auf der Finanzplanfahne): 

Kap. 10 Innovationsförderungsgesetz Art. 18: Nr. 28. WBF: Kürzung des 
Bundesbeitrags für Innosuisse: Minderheit I Hurni besser als Mehrheit 
unterstützen, Minderheit II ablehnen 

Kap. 13 Subventionsgesetz Art. 7: Nr. 57. EFD: Änderung Subventionsgesetz: 
Mehrheit FK-S unterstützen 

Kap. 14 Mineralölsteuergesetz Art. 18 et al.: Nr. 41. UVEK: Teilverzicht auf 
Förderung alternative Antriebssysteme für Busse und Schiffe: Mehrheit FK-S 
unterstützen 

Kap. 15 CO2-Gesetz Art. 33a: Nr. 52. UVEK: Priorisierungen bei Subventionen 
für Klimapolitik: Minderheit Zopfi unterstützen 

Kap. 15 CO2-Gesetz Art. 37a: Nr. 40. UVEK: Kürzung der Beiträgen an den 
grenzüberschreitenden Personenschienenverkehr: Mehrheit FK-S ablehnen. 
Minderheit II Zopfi (FP gemäss BR, geltendes Recht) besser als Minderheit I 
Zopfi (FP und CO2G gemäss BR) besser als Mehrheit  

Kap. 16 Schwerverkehrsabgabegesetz Art. 19: Nr. 39. UVEK: BIF Kürzung der 
Einlagen: Finanzplan: Minderheit Herzog besser als Mehrheit FK-S besser als 
BR; Gesetz: BR ablehnen 

Kap. 19 Mineralölsteuerverwendungsgesetz Art. 37f: Nr. 44. UVEK: Kürzung 
der Bundesbeiträge an Regionalflughäfen auf Bundesinteressen: Finanzplan 
und Gesetz: BR besser als Minderheit Zopfi besser als Mehrheit  

Kap. 22 Postgesetz Art. 16: Nr. 33. UVEK: Kürzung der indirekten 
Presseförderung Mehrheit FK-S unterstützen 

Kap. 25 Gewässerschutzgesetz et al Art. 57: Nr. 45. UVEK: BAFU: Verzicht auf 
Unterstützung von Pilot- und Demonstrationsanlagen: Mehrheit FK-S 
unterstützen 

Kap. 25 Gewässerschutzgesetz Art. 64: Nr. 47. UVEK: Verzicht auf Förderung 
im Bereich Bildung und Umwelt: Mehrheit FK-S unterstützen 

Kap. 29 Landwirtschaftsgesetz Art. 22: Nr. 50. WBF: Erhöhung Versteigerung 
Zollkontingente: BR besser als Mehrheit FK-S besser als Minderheit Friedli  

Kap. 29 Landwirtschaftsgesetz Art. 50: Nr. 48. WBF: Verzicht auf Beihilfen 
Viehwirtschaft: BR besser als Mehrheit FK-S besser als Minderheit Friedli 

Kap. 29 Landwirtschaftsgesetz Art. 76: Nr. 51. WBF: Kürzung der Landschafts-
qualitätsbeiträge auf 50 Prozent: Minderheit Friedli besser als Mehrheit FK-S 
besser als Antrag BR 
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Kap. 30 Tierseuchengesetz Art. 45a: Nr. 36. WBF: Verzicht auf 
Entsorgungsbeiträge BR unterstützen 

Begründung Massnahmen ohne Gesetzesänderung (Finanzplanfahne): 

1. EDA: Einfrieren der IZA-Ausgaben bis 2030: Minderheit II Hurni unterstützen 

Das IZA-Budget muss zunehmend neue Aufgaben finanzieren, wie auch die 
Verpflichtungen aus den Klima- und Biodiversitätsabkommen-Verhandlungen. 
Trotzdem nimmt der Prozentanteil am BIP laufend ab. Diese Investitionen in 
den globalen Süden und Krisenregionen mindern nicht nur das Leid, sondern 
stärken auch die Resilienz einer fragilen Weltgemeinschaft. Dies hat einen 
direkten Nutzen für die Schweiz als starken und offenen Wirtschaftsstandort. 
Deshalb empfehlen wir die Minderheit II Hurni zu unterstützen. 

14. UVEK: Erhöhung des Kostendeckungsgrads im regionalen 
Personenverkehr: Minderheit Maillard unterstützen  

Die Massnahme der Erhöhung des Kostendeckungsgrades nimmt einen ÖV-
Abbau bei Bahn und Bus im peripheren ländlichen Raum bewusst in Kauf. 
Dass stark betroffene Kantone die Minderausgaben des Bundes ausgleichen, 
ist in Anbetracht der Finanzlage oft illusorisch (z.B. VD, GL, FR, BL). Es würde 
auch nicht dem Personenbeförderungsgesetz entsprechen, wonach sich 
Bund und Kantone gleichermassen an den ungedeckten Kosten der ÖV-
Erschliessung im Siedlungsgebiet beteiligen. Selbst bei Annahme der 
Minderheit Maillard (Verzicht auf Massnahme 14) würden die Mittel reduziert 
im Vergleich zum in der letzten Session vom Ständerat beschlossenen 
Verpflichtungskredit 2026-2028. Die Einsparungen dieser Massnahme stehen 
in einem schlechten Verhältnis zum politischen Widerstand, den sie auslösen 
und gefährden damit die Akzeptanz des EP 27. Gemäss Umfragen lehnt die 
Mehrheit der Wählerschaft aller Parteien (ausser der SVP) Einsparungen beim 
ÖV mehrheitlich ab, was ansonsten bei keinen anderen vom EP 27 
betroffenen Bereich der Fall ist. 

15. UVEK: Kürzung bei den Verbundaufgaben im Umweltbereich um 10 
Prozent: Minderheit Zopfi unterstützen 

Im Umweltbereich gibt es verschiedene Verbundaufgaben, die Bund und 
Kantone gemeinsam wahrnehmen (Natur und Landschaft, Revitalisierungen, 
Wald, Schutz vor Naturgefahren, Lärmschutz und Hochwasserschutz). Für die 
Biodiversität sind insbesondere die Kredite Natur und Landschaft 
(A236.0123) sowie Revitalisierungen (A236.0126) von Bedeutung. 
Revitalisierungen werten stark beeinträchtigte Lebensräume auf, bieten 
kosteneffizienten Hochwasserschutz und fördern die Grundwasser-
neubildung. Der bisher verfehlte Zielwert von 50 km pro Jahr ist erreichbar, 
da viele Kantone erheblich in die Projektplanung investiert haben und nun 
bereit sind, in die Umsetzung zu gehen. Eine Kürzung der Mittel gefährdet 
diesen Fortschritt: Wichtige und dringende Projekte müssten sistiert werden. 
Der Kredit Natur und Landschaft finanziert den Unterhalt und die Sanierung von 
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Biotopen nationaler sowie regionaler und lokaler Bedeutung, die Förderung 
national prioritärer Arten sowie die Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten. 
Die Gelder sind essenziell für den Erhalt und die Förderung der Schweizer 
Biodiversität. Gemäss diversen kantonalen Stellungnahmen könnten die 
Kantone diesen Ausfall nicht kompensieren; viele Projekte könnten somit nicht 
mehr durchgeführt werden. Von den Geldern profitiert zudem direkt die 
produzierende Wirtschaft, insbesondere in Randregionen: 39 Prozent der Gelder 
fliessen in die Landwirtschaft, der Rest kommt grösstenteils KMUs (25%) sowie 
der Bau- und Forstwirtschaft (20%) zugute. 

16. WBF: Kürzung der Qualitäts- und Absatzförderung: BR unterstützen 

Die Absatzförderung wurde bereits in seiner jetzigen Form als 
biodiversitätsschädigende Subvention evaluiert.  Laut BLW ist ihr Einfluss auf 
den Absatz gering und kaum messbar, während grosse Summen an Verbände 
wie ProViande fliessen. Die Absatzförderung in ihrer jetzigen Form ist eine 
ineffektive Subvention und unnötige Ausgabe.  

20. UVEK: Kürzungen bei EnergieSchweiz: Minderheit Zopfi unterstützen 

Das Programm EnergieSchweiz stärkt die Energie- und Klimapolitik durch 
freiwillige Massnahmen. Diese senken die Transaktionskosten und erlauben 
deshalb eine volkswirtschaftlich kostengünstigere Umsetzung der Politik, 
resp. erlaubt es mehr Wirkung zu erreichen, ohne die politischen 
Massnahmen zu verbessern. Wer hier Gelder kürzt, will entweder weniger 
Klimaschutz und Energieversorgungssicherheit oder sollte andere 
Instrumente verstärken oder einführen. Der bisherige Rahmen von jährlich 
40-50 Millionen Franken sollte im Minimum beibehalten werden. Die 
Minderheit Zopfi kommt diesem Ziel am nächsten und wird als 
Minimallösung zur Annahme empfohlen. 

21. Div. Kürzung der freiwilligen Beiträge an Europäische Weltraum-
organisation (ESA) und an die übrigen internationalen Organisationen 
ausserhalb der IZA: Minderheit Hurni unterstützen 

Der Beitrag an die multilateralen Umweltfonds ist zentral, auch weil es darum 
geht unseren fairen Beitrag zu bezahlen und so die Äufnung durch die 
anderen Länder zu beanreizen. Die Umweltfonds steigern die weltweite 
Resilienz und sind somit auch im Interesse der Schweiz. Die Minderheit Hurni 
erlaubt es diese Verpflichtungen auch weiterhin zu erfüllen. 

22: Zusätzliche Massnahme der FK-S, die nicht Teil der Botschaft ist: UVEK: 
Kürzung Kredit internationale Kommissionen und Organisationen 
(A231.0321): BR unterstützen 

Die Gelder dieses Budgetpostens ermöglichen der Schweiz, sich 
international für bessere Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen einzusetzen. Mit zunehmender 
Verschärfung der globalen Klima- und Biodiversitätskrise, wobei erstere die 
Länder im globalen Süden besonders hart trifft, nimmt der Bedarf an 
internationaler Koordination und Regelungen stark zu. Internationale 
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Abkommen sind für ein kleines Land wie die Schweiz eine wichtige 
Möglichkeit, relevante Verbesserungen zu erzielen die über die 
Landesgrenzen hinausgehen und indirekt auch der Schweiz nützen. 

Massnahmen mit Gesetzesänderung (in der Reihenfolge der Fahne zum 
Bundesgesetz über das Entlastungspaket 2027 für den Bundeshaushalt, 
die Nummer bezieht ich auf die Massnahmennummer auf der 
Finanzplanfahne): 

28. WBF: Kürzung des Bundesbeitrags für Innosuisse: Minderheit I Hurni 
besser als Mehrheit, Minderheit II ablehnen 

Die unspezifische Kürzung bei Innosuisse ist volkswirtschaftlich unklug, da 
Innosuisse dabei hilft, teure Innovationen aus der Forschung in die Wirtschaft 
zu bringen. Hohe Forschungsausgaben nützen nur etwas, wenn diese auch 
genutzt werden. Da dies auch Innovation in den Bereichen Klima- und 
Umweltschutz betrifft, unterstützt die Umweltallianz die Minderheit I Hurni. 
Genau wie die Mehrheit unterstützt die Minderheit Hurni, dass Innosuisse 
weiterhin einen gewissen Ermessenspielraum behält bzgl. der Höhe des Anteils 
der Förderung. Die Minderheit II Rieder würde diese Flexibilität nehmen. 

57. EFD: Änderung Subventionsgesetz: Mehrheit FK-S unterstützen 

Wir begrüssen es, dass die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Verschlimmbesserung von der Mehrheit abgelehnt wird. Will man die 
Fördergelder noch zielgerechter bemessen, sollten sich diese an den 
nichtamortisierbaren Mehrkosten bemessen und diese bis zu 100% 
abdecken, wenn keine anderen Förderungen bestehen. So könnten zwar bei 
gleichen Mitteln womöglich weniger Gesuche/Tatbestände bedient werden, 
dafür gäbe es eine klarere Verantwortlichkeit und damit Gouvernanz für die 
gesprochenen Gelder. 

41. UVEK: Teilverzicht auf Förderung alternative Antriebssysteme für Busse 
und Schiffe: Mehrheit FK-S unterstützen 

Die finanziellen Mittel für Elektrobusse werden durch den Wegfall des 
ökologischen Fehlanreizes der Mineralölsteuerrückerstattung für Diesel-
busse gegenfinanziert. Der Antrag der Mehrheit führt diese Logik weiter und 
kürzt die Ausgaben von max. 47 auf max. 40 Mio./Jahr, was gemäss Botschaft, 
S. 65 den Zusatzeinnahmen der seit 2025 gültigen Elektrobuspolitik des 
Bundes entspricht. Der Bundesrat kürzt stärker und schliesst Stadtbusse, 
denen er aktuell diese Mehreinnahmen verdankt, von der Förderung aus.  

52. UVEK: Priorisierungen bei Subventionen für Klimapolitik: Minderheit 
Zopfi unterstützen 

Der Vorschlag von Bundesrat und Mehrheit ist strickte abzulehnen. Die 
Streichung des bisherigen Bundesanteils ans Gebäudeprogramm und die de 
facto Streichung der Gelder für Geothermie und Technologiefonds sind strikte 
abzulehnen. Die ersatzlose Streichung widerspricht den Empfehlungen der 
Expertengruppe Gaillard, welche eine Erhöhung der CO2-Abgabe empfahl. Die 
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Wirksamkeit des CO2-Gesetzes würde deutlich beschnitten und die Ziellücke 
bis 2030 nochmals höher. Somit müssten noch mehr Auslandszertifikate teuer 
eingekauft werden, welche im Budget bisher nicht enthalten sind. In der 
Volksabstimmung zum Klimaschutzgesetz wurde vom Volk ein Ausbau der 
Förderung beschlossen, welcher nun nicht umgesetzt würde. Die 
volkswirtschaftliche Gesamtleistung des Gebäudeprogramms ist so positiv, 
dass die Mehrheit der Schweiz einen Bärendienst erweist. Nach Abschaffung 
der Steuerabzüge für energetische Sanierungen (Volksabstimmung 
September 2025) gewinnt das Gebäudeprogramm nochmals an Bedeutung 
und müsste vergrössert statt ausgehungert werden. 

Die Minderheit Zopfi unterstützt die Umweltallianz mangels besserer 
Optionen. Auch dieser Vorschlag setzt die Empfehlungen des Berichts 
Gaillard nicht um, missachtet den Volkswillen aufgrund der Abstimmung zum 
Klimaschutzgesetz, reduziert die erwartete CO2-Reduktion bis 2030 und 
erhöht somit die Ziellücke. Dies erhöht die Zertifikatskosten, die ebenfalls 
aus dem Bundeshaushalt bezahlt werden müssen. Diese Variante entspricht 
zwar einem Kompromissangebot der Kantone, muss jedoch im Nationalrat 
noch verbessert werden. 

40. UVEK: Kürzung der Beiträge an den grenzüberschreitenden Personen-
schienenverkehr (Kap 15. Art. 37a CO2-Gesetz):  

Mehrheit FK-S ablehnen, Minderheit II Zopfi besser als Minderheit I 
Zopfi/Bundesrat  

Mit dem seit 2025 gültigen CO2-Gesetz wird ein Teil der 
Bundeskasseneinnahmen aus dem Emissionshandelssystem für 
Bundesbeiträge für Flugalternativen zweckgebunden. Die Gelder sind 
deshalb vollständig gegenfinanziert. Zusammen mit der Herstellung von 
erneuerbarem Kerosin (wofür ebenfalls ein Teil verwendet wird) ist dies die 
einzige Möglichkeit, um die Treibhausgasemissionen des Flugverkehrs nicht 
weiter exponentiell ansteigen zu lassen, so dass Netto Null Treibhausgase, 
wie von der Bevölkerung beschlossen, realistisch bleibt. Dennoch will die FK-
S mit Stichentscheid keine Ausgaben mehr tätigen. Bundesrat und 
Minderheiten verlangen das absolute Minimum, denn sie reduzieren den 
Beitrag für den internationalen Tag- und Nachtzugsverkehr für die Jahre 
2027-2029 im Vergleich zum seit 2025 gültigen Verpflichtungskredit um 2/3, 
so dass der Bundeskasse Mehreinnahmen von 20 Mio./Jahr entstehen. Die 
Minderheit II will eine spätere Mittelerhöhung nicht per Gesetz ausschliessen. 
Seit den Hochgeschwindigkeitsanschlüssen vor 15 Jahren, hat die Schweiz 
nicht mehr in einen verbesserten Bahnanschluss ans benachbarte Ausland 
investiert, während andere Länder (I, F, D und E) massiv investiert haben. 
Entsprechend nutzt die Schweizer Bevölkerung das Flugzeug doppelt so 
häufig, wie jene unserer Nachbarstaaten. Internationale Tag- und 
Nachtzugsverbindungen als Flugalternativen sind mit hohen 
Schienenbenutzungsgebühren konfrontiert, was häufig eine Mitfinanzierung 
des Angebotes ähnlich wie beim Regionalverkehr nötig macht. 
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39. UVEK: BIF: Kürzung der Einlagen: Finanzplan: Minderheit Herzog besser 
als Mehrheit FK-S besser als BR; Gesetz: BR ablehnen 

Die Finanzprognosen des Bahninfrastrukturfonds BIF haben sich in den letzten 
Monaten massiv verschlechtert. Vom Parlament bereits beschlossene Projekte 
sind mit Mehrkosten konfrontiert. Der Ständerat hat den Bundesrat deshalb 
soeben mit einer Verfassungsänderung beauftragt, die Bahnfinanzierung zu 
sichern (Mo KVF-S 25.3953). Auch durch das neue Gütertransportgesetz 
entstehen dem BIF ab nächstem Jahr Zusatzausgaben. Der Expertenbericht 
Verkehr 45 des Bundesrates hat vor Kurzem gezeigt, dass der Investitionsbedarf 
selbst dann weiter ansteigt, wenn die Mehrheit der neuen Projekte nicht 
realisiert werden würde. Der Bundesrat hat auf diese neuen Entwicklungen nicht 
reagiert und hält am Vorschlag der Expertengruppe Gaillard (-200 Mio./Jahr) fest. 
Die Minderheit hält es nicht für angebracht 2028 und 2029 beim Bahnfonds die 
Fondeinlagen gleich stark zu reduzieren, wie beim Nationalstrassenfonds, wo 
sich die Finanzlage des Fonds gegenläufig entwickelt (Minderausgaben ab den 
2030er-Jahre, 2017 beschlossene aber vom Bundesrat noch nicht umgesetzte 
Zusatzeinnahmen von ca. 200 Mio./Jahr). 

Mit der Gesetzesänderung des Bundesrates bzgl. Fondsreserven würden 
gemäss Botschaft Kap 4.16 «zeitliche Verzögerungen bei der Realisierung von 
Bauprojekten» in Kauf genommen. Mehr- und Minderheit lehnen dies 
gleichermassen ab.    

44. UVEK: Kürzung der Bundesbeiträge an Regionalflughäfen auf Bundes-
interessen: Finanzplan und Gesetz: BR besser als Minderheit Zopfi besser als 
Mehrheit  

Der Antrag des Bundesrates will im Einklang mit Art. 87b der Bundesverfassung, 
dass die Flugsicherung von Landesflughäfen nicht mehr teilweise aus der 
Bundeskasse, sondern nutzerfinanziert über die Mineralölsteuer erfolgt. Dass die 
Flugsicherung von Regionalflugplätzen aktuell zu 88 Prozent durch die 
öffentliche Hand erfolgt, entspricht einer extremen Quersubventionierung eines 
Luxusgutes, was den Wettbewerb zu Gunsten der Privatfliegerei massiv verzerrt. 
Mit der Finanzierung der Flugsicherung von Flughäfen, die gemäss 
Luftfahrtgesetz nicht von nationalem Interesse sind, belohnt der Staat ein 
Verhalten einer kleinen, finanzstarken Kundengruppe, welches den 
Klimawandel so stark wie kein anderes Verhalten beschleunigt. Dies mindert 
langfristig auch die Wertschöpfung der alpinen Tourismusregionen, die auf 
(zumindest kunst-) schneesichere Winter angewiesen sind. 

Die Minderheit zielt bei der Flugsicherung von Regionalflughäfen auf eine 
hälftige Finanzierung durch Nutzende und allenfalls Kantone ab, reduziert 
den finanziellen und ökologischen Fehlanreiz und realisiert Einsparungen 
von 15 Mio./Jahr.   

45. BAFU: Verzicht auf Unterstützung von Pilot- und Demonstrationsanlagen: 
Mehrheit unterstützen 

Wir begrüssen es, dass die Mehrheit im Gegensatz zum BR dieses P&D-
Programm nicht vollständig streichen will. Für den Umwelt-
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technologiestandort Schweiz ist es wichtig, dass der Übergang von reifen 
Technologieentwicklungen hin zu Demonstrationsanlagen gelingt, um den 
Sprung in den Markt zu schaffen. Sollte die Nachfrage höher als die 
bewilligten Mittel sein, lohnt es sich die Förderbeträge zu erhöhen. 

47. UVEK: Verzicht auf Förderung im Bereich Bildung und Umwelt: Mehrheit 
FK-S unterstützen 

Umweltbildung ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Die 
Umweltbildungsgelder ermöglichen zahlreiche Bildungsvorhaben, die der 
breiten Bevölkerung, der Jugend und Berufsleuten dazu dienen, 
Kompetenzen zum nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen zu 
erwerben. Diese Massnahme umfasst die komplette Streichung der 
Umweltbildung in neun Gesetzen – die betroffenen Akteure reichen dadurch 
von Schulklassen bis hin zu Forst- oder Landwirtinnen und Landwirte. Die 
geplante Streichung in neun Gesetzen würde langfristig verhindern, selbst in 
finanzpolitisch besseren Zeiten diese wichtigen Projekte zu unterstützen. 
Aktuell werden die Bildungsvorhaben gemeinsam mit kompetenten privaten 
Partnern im Sinne einer Public-Private-Partnership umgesetzt. Die 
Investitionen der aktiven Organisationen übersteigen ein Vielfaches (bis zum 
Fünffachen) die Finanzierungsverantwortung von Bund und Kantonen, doch 
ohne den Beitrag der öffentlichen Hand bricht die Kofinanzierung zusammen 
und die Kosten würden teilweise auf die Kantone abgewälzt. 

Die vorgeschlagene Kürzung von 5,5 Mio./Jahr auf 2,5 Mio./Jahr bedeutet das 
absolute Minimum, um Kernprojekte zu sichern. Eine weitere Reduktion 
gefährdet zentrale Programme, die für Klimastrategie und Nachhaltigkeits-
ziele entscheidend sind. 

Wir empfehlen daher, der Mehrheit der FK-S zu folgen und die gesetzliche 
Verankerung der Umweltbildung sowie die dafür vorgesehenen Mittel – wenn 
auch reduziert – beizubehalten. 

50. WBF: Erhöhung Versteigerung Zollkontingente: BR unterstützen 

Zollkontingente stellen eine Möglichkeit für den Import zu günstigeren 
Konditionen von Waren dar, die mit den Schweizer Produkten konkurrieren. 
Zollkontingente stellen somit einen Sonderfall des Grenzschutzes in der 
Schweiz dar. Wenn auch die Kosten des Grenzschutzes die Gewinne durch 
eine komplette Versteigerung der Kontingente bei weitem übersteigen, sollte 
dieser Spielraum dennoch ausgenutzt werden, um einen Teil der Kosten zu 
kompensieren. Eine vollständige Versteigerung würde die heutige Zuteilung 
nach Inlandleistung ersetzen; die inländische Produktion könnte besser 
durch eine Reduktion der Kontingente statt durch pauschale Vorteile für 
Importeure geschützt werden. 

48. WBF: Verzicht auf Beihilfen Viehwirtschaft: BR unterstützen 

Die Beihilfen für die Fleisch- und Eierproduktion sind ausgerichtet, um 
Preisschwankungen nach Überproduktion auszugleichen. Für eine Ausrichtung 
der Produktion entlang des Marktes senden solche Preiseingriffe das falsche 
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Signal, eine landwirtschaftliche Überproduktion noch zu fördern ist nicht mehr 
zeitgemäss. Statt derartiger verzerrender Beihilfen – die vor allem der 
Verarbeitung zugutekommen – sollten Betriebe im Berggebiet über das 
Direktzahlungssystem für ihre gesellschaftlichen Leistungen unterstützt werden. 

51. WBF: Kürzung der Landschaftsqualitätsbeiträge auf 50 Prozent: 
Minderheit Friedli besser als Mehrheit FK-S besser als Antrag BR 

Die angedachten Kürzungen würden das Ende zahlreicher Vernetzungs- und 
Biodiversitätsprojekte im Landwirtschaftsbereich bedeuten. So betrifft der 
Kürzungsvorschlag nicht allein die Landschaftsqualität, sondern auch die 
regionale Biodiversität. Das Parlament hat 2023 die Landschafts-
qualitätsbeträge und die Vernetzungsbeiträge zusammengeführt zu den 
Beiträgen für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität in der 
Landwirtschaft (BrBL; Art. 76 LwG). Nun will der Bundesrat diesen Artikel 
bereits wieder ändern, der noch gar nicht in Kraft getreten ist.  

Die Kantone beteiligen sich bei den Vernetzungs- und Landschafts-
qualitätsbeiträgen zu 10 Prozent. Generell werden Direktzahlungen vom 
Bund finanziert, da die Landwirtschaftspolitik national gesteuert ist. Der 
Gesetzgeber hat einzig bei diesen Beiträgen eine Ausnahme gemacht, um die 
Kantone einzubinden und die Beiträge regional anpassen zu können. Eine 
Senkung des Bundesbeitrags auf 50 Prozent ist inakzeptabel. 

36. WBF: Verzicht auf Entsorgungsbeiträge: BR unterstützen 

Die Entsorgungsbeiträge waren eine Übergangslösung, um die 
Auswirkungen der Tiermehl-Fütterungsverbote abzufedern. Effektive Politik 
und stärkere Eigenverantwortung der Branche können nur dann gelingen, 
wenn Übergangsregelungen auch nur als solche eingesetzt werden. Eine 
dauerhafte Verlängerung der Entsorgungsbeiträge ins Ungewisse hinein 
steht diesen Prinzipien entgegen. Es gab durch die Beiträge jahrelang 
Möglichkeiten, dass die Branche eigenständige Lösungen findet. Ausserdem 
haben sich mit dem gelockerten Fütterungsverbot in der EU die 
Rahmenbedingungen geändert. Das Argument, dass Beiträge die Anreize 
einer gesetzlichen Meldepflicht verstärken würden, kann nicht geltend 
gemacht werden, um die Entsorgungsbeiträge beizubehalten. 

Kontakt BirdLife Schweiz, Damaris Hohler, damaris.hohler@birdlife.ch, T 044 457 70 42 

Verkehrs-Club der Schweiz, Luc Leumann, luc.leumann@verkehrsclub.ch, 

M 079 705 06 58 

WWF Schweiz, Patrick Hofstetter, patrick.hofstetter@wwf.ch, M 076 305 67 37 

WWF Schweiz, Eva Goldmann, eva.goldmann@wwf.ch, T 044 297 23 04 

  

mailto:damaris.hohler@birdlife.ch
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Die Umweltallianz ist ein Zusammenschluss der sechs grossen Schweizer Umweltorganisationen  
mit dem Ziel der optimalen Koordination der politischen Aktivitäten. Die Geschäftsstelle der Umweltallianz  
ist in Bern. 

Umweltallianz, Postgasse 15, Postfach 817, 3000 Bern 8 
T 031 313 34 33, info@umweltallianz.ch, www.umweltallianz.ch  
 

 

Mitglieder BirdLife Schweiz 
BirdLife Schweiz, Wiedingstrasse 78, Postfach, 8036 Zürich 
T 044 457 70 20 
www.birdlife.ch 
 
Greenpeace 
Greenpeace, Postfach, 8031 Zürich 
T 044 447 41 41 
www.greenpeace.ch 
 
Pro Natura 
Pro Natura, Postfach, 4018 Basel 
T 061 317 91 91 
www.pronatura.ch 
 
Schweizerische Energie-Stiftung SES 
SES, Sihlquai 67, 8005 Zürich 
T 044 275 21 21 
www.energiestiftung.ch 
 
Verkehrs-Club der Schweiz VCS 
VCS, Aarbergergasse 61, Postfach 8676, 3001 Bern 
T 031 328 58 58 
www.verkehrsclub.ch 
 
WWF 
WWF Schweiz, Postfach, 8010 Zürich 
T 044 297 21 21 
www.wwf.ch 

Kooperationspartner Pro Alps  
Pro Alps, Hellgasse 23, 6460 Altdorf UR 
T 041 870 97 81 
www.proalps.ch 
 
Naturfreunde Schweiz 
Naturfreunde Schweiz, Postfach, 3001 Bern  
T 031 306 67 67 
www.naturfreunde.ch 

Umweltrating Die Umweltallianz analysiert regelmässig, wie umweltfreundlich Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier abstimmen, siehe www.umweltrating.ch. Grundlage bilden die in den 
Standpunkten beschriebenen Geschäfte. 
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